
1888 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

BULdesrates 

B e r ich t 

des Sozialausschusses 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 11. Oktober 1978 

betreffend ein Bundesgesetz über die Sozialversicherung der in 

der gewerblichen Wirtschaft selbständig Erwerbstätigen (Gewerb­

liches Sozialversicherungsgesetz - GSVG) 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 

11. Oktober 1~78 sollen die bisher geltenden gesetzlichen Vor­

schriften über die Kranken- und Pensionsversicherung der Gewerbe­

treibenden ersetzt werden. Dadurch soll auch eine sinnvolle Ver­

wirklichung der in der 32. Novelle zum ASVG, BGBl.Nr.704j1976, 

vorgesehenen Dokumentation des österreichischen Sozialversicherungs­

rechtes mitHilfe -der elektronischen Datenverarbei t'ung ermöglicht 

werden. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche Vorlage in seiner 

Sitzung vom 18. Oktober 1978 in Verhandlung genonunen und ein'stinunig 

beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 

erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Sozialausschuß somit 

den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 11. Oktober 

1978 betreffend ein Bundesgesetz über die Sozialversicherung der 

in der gewerblichen Wirtschaft selbständig Erwerbstätigen (Gewerb­

liches Sozialversicherungsgesetz - GSVG) , wird kein Einspruch er­

hoben. 

Margaretha 0 ben aus 

Berichterstatter 

Wien,. 1978 10 18 

L i e d 1 

Obmann 
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